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Die Reformzeit in Rußland

fortzuscheuchen begann, ohne freilich die eingefleischten Vorurteile
mit einem Schlage unwirksam machen zu können. Nachdem nämlich
der Fall von Saratow, von Instanz zu Instanz wandernd, schließlich
vor den Staatsrat gekommen war, gewann in diesem die seinerzeit von
Nikolaus I. in seiner Resolution zur Welisher Affäre geäußerte An¬
sicht die Oberhand, daß zwar nicht das jüdische Volk als solches,
immerhin aber irgendeine jüdische Geheimsekte des Ritualmords ver¬
dächtigt werden könne. Demgemäß erkannte der Staatsrat die Haupt¬
angeklagten : Schliefermann, den greisen Juschkewitscher sowie dessen
Sohn als schuldig und verurteilte sie zu Zwangsarbeit in Sibirien,
worauf der Urteilsspruch auch von dem Zaren Alexander II. bestätigt
wurde (Mai 1860). Nach achtjähriger martervoller Untersuchungshaft
waren indessen die „Verbrecher“ nicht mehr transportfähig. Erst nach
weiteren sieben Jahren konnte Cremieux, der Präsident der „Alliance
Israelite“ bei dem in Paris weilenden Alexander II. für den im Kerker
schmachtenden altersschwachen Juschkewitscher Straferlaß erwirken
(1867). So drängten sich die dunklen Schatten der Vergangenheit in
das Leben des einer lichteren Zukunft entgegengehenden, bereits mit¬
ten in der „Epoche der großen Reformen“ stehenden Kaiserreiches.

§ 45 . Das Jahrzehnt der Reformen (1856—1865)
Als nach dem Abschluß der dreißigjährigen Willkürherrschaft

Nikolaus’ I. und der Beendigung des Krimkrieges Alexander II. die
Bauernemanzipation und andere einschneidende Reformen ankündigte,
konnte es scheinen, daß nun auch die Lösung der Judenfrage an der
Reihe sei. Man hätte erwarten können, daß der Staat, der die Fron-
herrschaft auf dem Lande aufhob, auch seine städtischen Heloten be¬
freien würde, jene zweieinhalb Millionen Juden, mit denen das alte
Regime blutigen Hohn getrieben hatte1). Doch fand die jüdische Frage
m ihrem vollen Umfange, als ein Ausschnitt aus dem Problem der

*) Nach recht ungenauen Ermittlungen aus den Jahren 1867—1860 lebten in
den fünfzehn Gouvernements des Ansiedlungsrayons zwischen anderthalb und ein¬
dreiviertel Millionen Juden, zu denen die 58o 000 Juden des Königreichs Polen
hinzukamen. In Anbetracht der Unzuverlässigkeit der in der Zeit des Konskriptionsr
terrors gemachten Erhebungen kann man die in Frage kommende Gesamtzahl getrost
auf zweieinhalb Millionen heraufsetzen. Gegen Ende dieser Epoche (1880), als die
Zählungsergebnisse nicht mehr so lückenhaft ausfielen, bezifferte man die Stärke
der jüdischen Bevölkerung im ganzen Reiche auf nahezu vier Millionen Seelen.
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